
ANFRAGE 

des Abg. Peter Wurm 
an den Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend Datenschutzklausel von Laudamotion gesetzwidrig 

Der Verein für Konsumenteninformation hat folgende Medienbericht am 13. 
Februar 2023 veröffentlicht: 

„ VKI: Datenschutzklausel von Laudamotion gesetzwidrig 

Gericht stellt Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) fest 

Wien (OTS) - Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte im Auftrag des 
Sozialministeriums ein Verfahren gegen die Laudamotion GmbH (Laudamotion) 
wegen diverser Klauseln in deren Al/gemeinen Beförderungsbedingungen 
geführt. Bisher wurden in diesem Verfahren bereits 23 Klauseln rechtskräftig für 
unzulässig erklärt. Nun wurde auch die letzte der eingeklagten Klauseln als 
gesetzwidrig beurteilt. Es handelt sich hierbei um eine Datenschutzklausel. Das 
Oberlandesgericht (OLG) Wien sah gleich mehrere Gesetzesverstöße als 
gegeben an. Das Urteil ist rechtskräftig. 

Laudamotion beantragte die Klagsabweisung vor allem mit dem Argument, dass dem 
VKI die Klagsbefugnis bei Datenschutzklauseln fehlen würde. Das Verfahren wurde 
deshalb bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einem 
Prozess gegen den Facebook-Betreiber Meta Platforms unterbrochen. In diesem 
bestätigte der EuGH im Frühjahr 2022, dass die OSGVO dem Klagsrecht von 
Verbraucherschutzverbänden gegen die Verwendung unzulässiger Al/gemeiner 
Geschäftsbedingungen nicht entgegensteht. Infolgedessen bejahte nun auch das OLG 
Wien im Verfahren gegen die Laudamotion die Aktivlegitimation des VKI. 

Im konkreten Fall ging es um die Klausel: „Sie erkennen an, uns Ihre persönlichen 
Daten zu folgenden Zwecken zur Verfügung gestellt zu haben: Abwicklung von 
Flugbuchungen, Erwerb von Zusatzleistungen wie Hotelbuchungen und 
Fahrzeuganmietung, Entwicklung und Angebot von Dienstleistungen wie besonderer 
Betreuung von Personen mit eingeschränkter Mobilität, Erleichterung von 
Einreiseverfahren sowie die Übermittlung dieser Daten an die zuständigen Behörden 
im Zusammenhang mit der Durchführung Ihrer Reise. Zu diesem Zweck ermächtigen 
Sie uns, diese Daten zu verwahren und zu verwenden, und sie an unsere eigenen 
Büros, Behörden oder Anbieter der oben genannten Dienstleistungen weiterzugeben. 
Ihre persönlichen Daten werden nicht ohne Ihr vorheriges Einverständnis zu 
Marketingzwecken verwendet. " 

Die Klausel ist laut OLG Wien intransparent, weil nicht klar ist, wer die Daten erhält. 
Für eine wirksame Einwilligung nach der DSGVO muss den Betroffenen klar sein, wer 
die möglichen Empfänger der verarbeiteten Daten sind und zu welchem Zweck sie die 
Daten bekommen. Oie Verarbeitungszwecke sind hier nur allgemein und ausufernd 
umschrieben, weshalb die Kund:innen die konkreten Zwecke, zu denen eine 
Datenverarbeitung erfolgen soll, nicht überschauen können. Das Gleiche gilt für die 
möglichen Empfänger der verarbeiteten Daten. Eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten wäre zwar dann zulässig, wenn sie zur Erfüllung des Vertrages unbedingt 
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erforderlich ist. Die in der Klausel genannten Zwecke - also der „Erwerb von 
Zusatzleistungen wie Hotelbuchungen und Fahrzeuganmietung" oder „Entwicklung 
und Angebot von Dienstleistungen" - sind aber zur Erfüllung des Beförderungsvertrags 
nicht notwendig. 

„Oie Verfahren des VKI zeigen, dass es bei manchen Unternehmen noch einer 
besseren Bewusstseinsbildung bedarf, wem welche Daten zu welchen Zwecken 
weitergeben werden dürfen. Die Klagsmöglichkeit des VKI auch im Bereich des 
Datenschutzrechts ist daher wichtig und trägt zur Sensibilisierung im Umgang mit 
personenbezogenen Daten bei", resümiert Dr. Beate Gelbmann, Leiterin der Abteilung 
Klagen im VKI das Urteil." 

https://www.ots.at/presseaussendunglOTS 20230213 OTS00171vki
datenschutzklausel-von-laudamotion-gesetzwidrig 

In diesem Zusammenhang richtet der unterfertigte Abgeordnete an den 
Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
nachstehende 

ANFRAGE 

1) Wie beurteilen Sie als zuständiger Konsumentenschutzminister die gerichtlich 
festgestellte Gesetzeswidrigkeit der Datenschutzklausel von Laudamotion? 

2) Wie beurteilen Sie als zuständiger Konsumentenschutzminister die nunmehr 
festgestellte Zulässigkeit von Klagen gegen Datenschutzklauseln durch 
Verbräucherverbände in der Europäischen Union durch ein EuGH-Urteil? 

3) Bedeutet dies insbesondere auch eine Stärkung des Vereins für 
Konsumenteninformation (VKI) in Österreich in seiner Stellung gegenüber dem 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumenteninformation? 

4) In welchen anderen rechtlichen Verfahren, mit denen das BMSGPK den VKI 
beauftragt hat bzw. hatte, geht es um Datenschutzklauseln gegenüber 
Konsumenten und welchen Verfahrenstand haben diese Verfahren? 
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